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Landschaftsausschuss 24.10.2014 Beschluss

Finanz- und 
Wirtschaftsausschuss

05.11.2014 zur Kenntnis

Tagesordnungspunkt:

Förderung von Kindern mit Behinderung in Kindertageseinrichtungen -
Förderrichtlinien 

Beschlussvorschlag:

Die Übergangsregelung bezüglich der Finanzierung der Kosten für festangestelltes 
therapeutisches Personal unter Anrechnung der LVR-Kindpauschale wird für ein weiteres Jahr 
fortgeführt. Die Übergangsregelung endet mit Ablauf des Kindergartenjahres 2015/2016.

Produktgruppe:

Erträge: Aufwendungen:
Veranschlagt im (Teil-)Ergebnisplan /Wirtschaftsplan

Einzahlungen: Auszahlungen:

Veranschlagt im (Teil-)Finanzplan /Wirtschaftsplan
Bei Investitionen: Gesamtkosten der Maßnahme: 

Jährliche ergebniswirksame Folgekosten:

Die gebildeten Budgets werden unter Beachtung der Ziele eingehalten

Die Direktorin des Landschaftsverbandes 
Rheinland 



Zusammenfassung: 

 

Zur Fortentwicklung der Bildung, Betreuung und Erziehung von Kindern mit Behinderung 

und von Kindern, die von einer Behinderung bedroht sind, fördert der LVR seit dem 

Kindergartenjahr 2014/2015 die inklusive Betreuung dieser Kinder in 

Kindertageseinrichtungen – in Ergänzung der KiBiz-Mittel des Landes NRW – zusätzlich 

und auf freiwilliger Basis mit der LVR-Kindpauschale. 

 

Das neue Förderverfahren wird durch die sog. FInK-Richtlinien geregelt. 

In den Richtlinien sind Übergangsregelungen für die Finanzierung der Kosten für 

festangestelltes therapeutisches Personal enthalten. 

 

Die Übergangsregelung bezüglich der Finanzierung der Personalkosten für 

festangestelltes therapeutisches Personal unter Anrechnung der LVR-Kindpauschale wird 

für ein weiteres Jahr fortgeführt. Die Übergangsregelung endet mit Ablauf des 

Kindergartenjahres 2015/2016. 



 

Begründung der Vorlage Nr. 14/12: 

 

 

Der politische Beschluss gem. Vorlage Nr. 13/3426/1 (Anlage) zur Umstellung der 

Fördersystematik sah eine Übergangsregelung der Finanzierung der Personalkosten für 

festangestellte Therapeutinnen und Therapeuten bis einschließlich dem Kindergartenjahr 

2014/2015 vor.  

 

Um die Erkenntnisse des laufenden Monitoringprozesses ausreichend berücksichtigen zu 

können, soll diese Übergangsregelung gemäß Antrag Nr. 14/6 um ein weiteres 

Kindergartenjahr verlängert werden. Damit haben die bisher integrativ arbeitenden Kitas 

mehr Zeit, sich auf die neuen Gegebenheiten einzustellen. Spätestens mit Beginn des 

Kindergartenjahres 2016/2017 müssen von den Trägern jedoch die angepassten Modelle 

der therapeutischen Versorgung umgesetzt sein, die eine Kostenbeteiligung der 

gesetzlichen Kassen als zuständige Kostenträger vorsehen und ermöglichen. Dieser 

Prozess wird durch das LVR-Landesjugendamt intensiv begleitet: Neben der 

Telefonhotline zum Antragsverfahren der LVR-Kindpauschale sind zusätzliche 

Servicenummern eingerichtet worden. Auch die Internetseite des Landesjugendamtes 

informiert unter www.kindpauschale.lvr.de umfänglich. 

 

Inhaltliche Regelungen und das finanzielle Abwicklungsverfahren, wie die Anrechnung der 

seit dem 1. August 2014  bereitgestellten LVR-Kindpauschale, bleiben von der 

Verlängerung der Übergangsgregelung unberührt. Diesbezüglich wird auf die Nr. 12 der 

Richtlinie des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) zur Förderung der Inklusion in 

Kindertageseinrichtungen (FInK) vom 07.04.2014 verwiesen. 
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